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Anlage: Samedan GR-1 

Anlagetyp: Regionalflughafen  

 

A U S G A N G S L A G E  

 

 

Generelle Informationen und technische Daten:  
 

Verweis:  

SIL-Konzeptteil 26.02.2020, 
Kap. 4.2 Regionalflughäfen 

Grundlagendokumente: 

- Betriebskonzession vom 
27.08.2001 

- Betriebsreglement vom 

19.09.2019 

- Lärmbelastungskataster 

vom Mai 2020 

- Sicherheitszonenplan 
vom 26.05.2020 

- Entwurf  Hindernisbe-
grenzungsflächen-Katas-
ter (HBK) vom 
21.01.2025 

- Koordinationsprotokoll 

vom Oktober 2018 /  
Ergänzung vom 
09.09.2024 

- Standortkanton: 

- Perimetergemeinde: 

- Gemeinden mit  
Hindernisbegren-
zung: 
 

- Gemeinde mit  
Lärmbelastung: 

 

Graubünden 

Samedan 

Bever, Celerina/Schlarigna,  
La Punt-Chamues-ch, Pontresina,  
Samedan 
 

Samedan 

 

- Verkehrsleistung: 
Motorflug (beste-
hend) 

 
 

 Segelflug (beste-
hend) 

 
 

- Verkehrsleistung: 
Motorflug (künftige 
Nutzung) 

 

-  4 Jahre: 15 400 Bewegungen  
(2020-2023) 
 

- max. 10 Jahre: 16 540 (2022) 

 

-  4 Jahre: 1290 Bewegungen (2020-
2023) 

- max. 10 Jahre: 2110 (2015) 
 

- 23 480 Bewegungen 

 

Zweck der Anlage/Funktion im Netz: 

Regionalflughafen seit 1937, touristisch und wirtschaftlich bedeu-
tende Verkehrsanlage für das Oberengadin. 

Gewerbsmässiger Luftverkehr (Charter-, Taxi- und Transport-
flüge, Rundflüge, Arbeitsflüge); nichtgewerbsmässiger Luftver-
kehr (Motor-, Helikopter- und Segelflug, Werkflüge für Hersteller- 
und Unterhaltsbetriebe, Fallschirmsport). 

Stand der Koordination: 

Funktion, Betrieb und Infrastruktur sowie die geplante Entwick-
lung des Flugplatzes sind mit den Vorgaben und Zielen der kan-
tonalen Richtplanung sowie mit den umgebenden Nutzungs- und 
Schutzansprüchen abgestimmt (vgl. Koordinationsprotokoll). 

Die Flugplatzhalterin verfolgt die Strategie, den Flugplatz zu mo-
dernisieren und die Erreichbarkeit des Oberengadins sowohl als 
Tourismusdestination als auch als Wohn- und Arbeitsort für den 
Flugverkehr zu verbessern. In diesem Zusammenhang hat sie 
einen Betrieb nach Instrumenten-Flugregeln (IFR-Betrieb) einge-
führt. 
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Die Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan (Infra 
RFS) will die veraltete Infrastruktur aus der Armeezeit und die ver-
schiedenen Provisorien etappenweise ersetzen und ergänzen und 
den Flächenflug- sowie den Helikopterbetrieb entflechten. Die erste 
Etappe umfasst den Bau einer neuen Helikopterbasis mit Vorfeld 
im Norden für die auf dem Flughafen ansässigen Helikopter-Unter-
nehmungen. In einer zweiten Etappe sollen die bestehenden Be-
triebsgebäude sowie das Vorfeld ersetzt oder saniert werden. In 
der dritten Etappe sind weitere Vorhaben vorgesehen. 

Die Lärmprognose und die Hindernisbegrenzungsflächen wurden 
aufgrund der geplanten Verschiebung der Helikopterbasis nach 
Norden angepasst. Die Planung ist jedoch nach wie vor auf die bis-
herige Verkehrsprognose von jährlich 23 480 Flugbewegungen 
ausgerichtet. 

Die Betriebszeiten bleiben grundsätzlich unverändert, in begründe-
ten Fällen kann die Flugplatzhalterin aber Ausnahmen gewähren. 
Ein Flugbetrieb bei Dunkelheit ist weiterhin nicht vorgesehen. 

Als Massnahme zur Verbesserung der Sicherheit (Zutrittsschutz) 
plant die Flugplatzhalterin zudem eine integrale Umhegung des 
Flugplatzareals mit einem Engadinerzaun. Die landschaftlichen 
und ökologischen Auswirkungen eines solchen Bauwerks werden 
im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens geprüft. 

Weiter soll an der bisherigen Option, auf dem Flugplatz Linienver-
kehr zu ermöglichen, festgehalten werden. Die Flugplatzhalterin 
strebt ein saisonales, flugplanmässiges Angebot an Charterflügen 
an. Zusätzliche infrastrukturelle oder betriebliche Vorkehrungen, 
die eine Anpassung der Festlegungen im vorliegenden Objektblatt 
bedingen würden, sind dazu nicht notwendig.  

An der Option einer Pistenverlängerung gegen Süden soll ebenfalls 
festgehalten werden. Die abschliessende raumplanerische Koordi-
nation ist im Hinblick auf eine Festsetzung im SIL noch vorzuneh-
men; dies gilt ebenso für die Fläche südwestlich der Piste, für mög-
liche Entwicklungsvorhaben des Flugplatzes. 

In der Ebene zwischen Flughafen und dem Fluss Flaz wird von Dritten 
der Bau einer 21 ha grossen Photovoltaik-Anlage geplant. Die An- und 
Abflugrouten der Helikopter sind auf diese unmittelbar angrenzende 
Anlage abgestimmt. Allfällige negative Auswirkungen (Blendwirkung 
etc.) der Anlage auf den Flugbetrieb sind gemäss dem Bericht «Flug-
hafen Samedan, Beurteilung Helikoptersicherheit, Technischer Be-
richt Change Process» vom 25.03.2025 (Bächtold & Moor AG) ge-
prüft. Allfällig sich daraus ergebende Auflagen und / oder Masssnah-
men sind in den notwendigen Planungs- und Bewilligungsverfahren 
für den Regionalflughafen zu verfügen resp. umzusetzen. 

Der ursprünglich im SIL-Objektblatt enthaltene Auftrag zur Überprü-
fung der bestehenden Ruhezonen und der Überflugbeschränkungen 
im Bereich des BLN-Gebiets gilt mit dem Konzept zu den Landschafts-
ruhezonen von 2011 und der definitiven Festlegung der Gebirgslande-
plätze von 2015 als erledigt. Der im Luftfahrthandbuch (VFR Manual) 
bezeichnete «zu meidender Luftraum» ist weiterhin zu beachten. 

Die früher angedachte Verlegung des Winter-Heliports von St. Mo-
ritz nach Samedan wird derzeit nicht mehr weiterverfolgt. 

-  
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F E S T L E G U N G E N     

 F Z V 

Zweckbestimmung: 
Der Flugplatz Samedan ist eine Anlage von regionaler Bedeu-
tung. Er dient in erster Linie Geschäfts- und Tourismusreiseflü-
gen, Arbeitsflügen, der fliegerischen Aus- und Weiterbildung so-
wie dem Motor- und Segelflugsport. Die Einführung von Linienflü-
gen ist möglich. Der Flugplatz ist zudem Standort einer Helikop-
terbasis. 

 
 
 

  

Der Flugplatz bietet eine Infrastruktur an, die dieser Funktion und 
dem internationalen Standard entspricht. Seine Entwicklung rich-
tet sich nach dem regionalwirtschaftlichen Bedarf und dem öffent-
lichen Interesse an Luftverkehrsleistungen. Die landschaftliche 
und naturräumliche Verträglichkeit ist dabei zu berücksichtigen.  

   

Rahmenbedingungen zum Betrieb: 
Der Betrieb des Flugplatzes wird im Betriebsreglement geregelt. 
Die bisher geltenden Betriebszeiten bleiben in den wesentlichen 
Zügen unverändert, in begründeten Fällen können Ausnahmen 
gewährt werden. Zur Reduktion der Umweltbelastung trifft die 
Flugplatzhalterin die betrieblich möglichen Vorkehrungen im 
Sinne des Vorsorgeprinzips und wacht über die Einhaltung der 
Vorschriften. 

 
 
 

  

Der Flugbetrieb erfolt nach Sicht- (VFR) und Instrumenten-Flug-
regeln (IFR).  

   

Flugplatzperimeter: 
Der Flugplatzperimeter umgrenzt das von den bestehenden und 
geplanten Flugplatzanlagen beanspruchte Areal (vgl. Anlage-
karte). 

 
 
 

  

Bei Bedarf kann die Piste nach Süden verlängert werden [1].  
   

Weitere Entwicklungsvorhaben des Flughafens können südwest-
lich der Piste [2] erfolgen. 

 
  

Lärmbelastung: 

Das Gebiet mit Lärmbelastung sichert und begrenzt den Entwick-
lungsspielraum für den Flugbetrieb (vgl. Anlagekarte). Kanton 
und Gemeinden berücksichtigen es bei der Richt- und Nutzungs-
planung. 

 

 
 

  

Die zulässigen Lärmimmissionen nach Lärmschutzverordnung 
(LSV) dürfen das Gebiet mit Lärmbelastung nicht überschreiten. 
Sie werden in einem Genehmigungsverfahren festgelegt und sind 
anschliessend im Lärmbelastungskataster (LBK) abzubilden. 

   

Bei einer Verlängerung der Piste sind die Lärmbelastungskurven 
zu überprüfen. 


  

Hindernisbegrenzung:  

Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung zeigt, wo Flugbetrieb und 
Bodennutzung bezüglich der Höhenbeschränkung aufeinander 
abzustimmen sind (vgl. Anlagekarte). Der bestehende Sicher-
heitszonenplan ist entsprechend anzupassen. 





 


  

Bei einer Verlängerung der Piste nach Süden sind die Hindernis-
begrenzungsflächen zu überprüfen. 


  
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F Z V 

Natur- und Landschaftsschutz:  
Luftfahrtseitig nicht genutzte Flächen auf dem Flugplatzareal sol-
len, unter Vorbehalt der luftfahrtspezifischen Sicherheitsvorschrif-
ten und der Ausbauerfordernisse, ökologisch aufgewertet wer-
den. Die Flugplatzhalterin erstellt dazu ein Konzept. Die Interes-
sen der landwirtschaftlichen Nutzung sind zu berücksichtigen. 

 
 

 

 



 

Bei einer Umzäunung des Flugplatzes muss die Funktionsfähig-
keit der bestehenden Wildtierkorridore erhalten bleiben.  

   

Erschliessung:  
Bei der Einführung von Linienflügen ist der Anschluss des Flug-
platzes an das öffentliche Verkehrsnetz zu gewährleisten. 

 
 


 

 

 

E R L Ä U T E R U N G E N  

Zweckbestimmung, Betrieb: 

Die Organisation und der Ablauf des Flugbetriebs, einschliesslich der Be-
triebszeiten, der An- und Abflugverfahren sowie der Flugrouten, werden 
im Betriebsreglement geregelt und im Luftfahrthandbuch (AIP) publiziert. 

Die bisherigen Betriebszeiten (08 bis 19 Uhr) bleiben grundsätzlich un-
verändert. Ausnahmeregelungen werden im Betriebsreglement getrof-
fen. Auf einen Flugbetrieb bei Dunkelheit soll weiterhin verzichtet werden, 
die Installation einer entsprechenden Inf rastruktur (Befeuerung) ist vor-
erst nicht vorgesehen. 

Für den Betrieb nach IFR ist ein satellitengestütztes Navigationsverfah-
ren (GNSS) eingerichtet. Die dazu notwendige Ergänzung des Betriebs-
reglements wurde vorgenommen und die Luftraumstruktur entsprechend 
angepasst. Ein allfälliger Linienverkehr wird sich nach denselben betrieb-
lichen Bestimmungen ausrichten. 

Bei den An- und Abflugverfahren sowie den Flugrouten wurden die Heli-
kopterrouten aufgrund der Verschiebung der Helikopterbasis nach Nor-
den im Bereich der Piste geringfügig angepasst. Der Start- und Lande-
punkt für die Helikopter (Final Approach and Take Off Area FATO) befin-
det sich auf  der Piste. 

Flugplatzperimeter, Infrastruktur: 

Der Flugplatzperimeter umgrenzt die Piste (einschliesslich Sicherheits-
streifen und Sicherheitsflächen an den Pistenenden), die Rollwege, die 
Manövrier- und Abstellflächen für die Flugzeuge und Helikopter, die be-
stehenden und geplanten Hochbauten (Betriebszentrum, Hangars für 
Flächenf lugzeuge, Helikopterbasis), das Segelf lugareal, die mögliche 
Umzäunung des Flugplatzareals sowie die landseitige Verkehrser-
schliessung (Parkplätze). 

Der Flugplatzperimeter überlagert die kommunalen Nutzungszonen. In-
nerhalb des Flugplatzperimeters haben die Flugplatzanlagen Priorität. 
Andere Bauten und Anlagen sind möglich (Nebenanlagen), bedingen 
aber eine entsprechende Bauzone nach kantonalem Recht.  

Als Voraussetzung für die Genehmigung einer Pistenverlängerung nach 
Süden muss die raumplanerische Koordination abgeschlossen und der 
als Zwischenergebnis festgelegte Flugplatzperimeter in eine Festsetzung 
überführt werden. Dies gilt ebenso für die für künftige Entwicklungsvor-
haben vorgesehene Fläche südwestlich der Piste. 

ZU S TÄ N D IG E  

S TE L L E  

Zuständiges Bundesamt: 
Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(BAZL), 3003 Bern 

Flugplatzhalterin: 

Engadin Airport AG, 
Plazza Aviatica 6b, 
7503 Samedan 
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Lärmbelastung: 

Das Gebiet mit Lärmbelastung beruht auf  der Fluglärmberechnung vom 
Januar 2025 mit einer Verkehrsprognose von jährlich 23 480 Motorflug-
bewegungen. Davon entfallen 3 270 auf Grossflugzeuge (Jets) und 8 750 
auf  Helikopter. Massgebende Faktoren für die Berechnung sind neben 
der Zahl der Motorflugbewegungen deren zeitliche Verteilung (innerhalb 
der Woche und des Jahres), die Zusammensetzung der Flotte sowie die 
Flugwege (inkl. deren Belegung). Die Berechnung erfolgte gemäss den 
Vorgaben des aktuellen «Leitfadens Fluglärm: Vorgaben für die Lärmer-
mittlung» (BAZL/BAFU/GS VBS 2021) und berücksichtigt die vorgesehe-
nen militärischen Flugbewegungen. Die militärische Nutzung des Flug-
platzes ist in einem Rahmenvertrag zwischen Luftwaffe und Flugplatzhal-
terin geregelt. 

In der Karte ist die Lärmbelastungskurve zum Planungswert der Emp-
f indlichkeitsstufe II (PW ES II) gemäss LSV dargestellt. Diese Kurve steht 
stellvertretend für die übrigen Lärmbelastungskurven (PW ES III und IV). 
Es liegen keine Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte bei Gebäu-
den mit lärmempf indlichen Räumen vor. 

Das Gebiet mit Lärmbelastung sichert und begrenzt den Entwicklungs-
spielraum für den Flugbetrieb. D. h. die zulässigen Lärmimmissionen ge-
mäss Art. 37a LSV, die festzulegen sind, dürfen dieses Gebiet nicht über-
schreiten. Diese zulässigen  

Lärmimmissionen werden anschliessend im LBK abgebildet. Der bishe-
rige LBK vom Mai 2020 (beruht auf der Lärmberechnung von 2019) wird 
damit abgelöst. 

Die Gemeinde berücksichtigt das Gebiet mit Lärmbelastung, indem sie 
dort keine Nutzungszonen ausscheidet, die in Konf likt mit der entspre-
chenden ES stehen würden. 

Die mögliche Pistenverlängerung (Erweiterung Flugplatzperimeter [1] ist 
in der Fluglärmberechnung resp. im Gebiet mit Lärmbelastung nicht be-
rücksichtigt. 

Hindernisbegrenzung: 

Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung beruht auf  dem Entwurf des Hin-
dernisbegrenzungsflächen-Katasters (HBK) vom 21.01.2025. In der An-
lagekarte sind die Umrisse der An- und Abflugflächen (einschliesslich He-
likopterrouten) und der Horizontalebene (Kreisf läche) dargestellt.  

Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung (bzw. der Sicherheitszonenplan) 
zeigt, in welchem Gebiet und auf welcher Höhe die Hindernisfreiheit für 
den Flugverkehr zu gewährleisten ist. 

Auf  der Grundlage des HBK ist der bestehende Sicherheitszonenplan 
vom 26.05.2020 anzupassen. Mit dieser Anpassung werden die im HBK 
enthaltenen Hindernisbegrenzungsflächen grundeigentümerverbindlich. 
Kanton und Gemeinden berücksichtigen sie bei der Richt- und Nutzungs-
planung. 

Überbauungen sind nur bis zu einer Höhe der massgebenden Hindernis-
begrenzungsflächen zulässig. Ebenso dürfen keine Bauzonen ausge-
schieden werden, die bei späterer Überbauung zur Durchstossung einer 
Hindernisbegrenzungsf läche führen würden. 

Natur- und Landschaftsschutz, Umwelt: 

Bei der ökologischen Aufwertung ist zwischen den projektbezogenen Er-
satzmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1ter des Natur- und Heimatschutz-
gesetzes (NHG) und den projektunabhängigen Ausgleichsmassnahmen 
gemäss Art. 18b NHG zu unterscheiden. Die Aufwertungsmassnahmen 
sollen den betrieblichen und naturräumlichen Möglichkeiten Rechnung 
tragen und in erster Linie auf dem Flugplatzareal realisiert werden. Dabei 
ist von einem Richtwert von 12 % der Fläche im Flugplatzperimeter aus-
zugehen. Wo zweckmässig können auch Flächen ausserhalb des Peri-
meters angerechnet werden. 
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Die Flugplatzhalterin hat bereits aus einem früheren Plangenehmigungs-
verfahren den verbindlichen Auf trag, ein Konzept für diesen ökologi-
schen Ausgleich zu erarbeiten. In diesem Konzept sollen Lage und Um-
fang, Ausgestaltung, Bewirtschaftung und Pflege sowie die rechtliche Si-
cherstellung der Ausgleichsflächen ausgewiesen werden. Zur ökologi-
schen Aufwertung auf  Flugplätzen haben die Fachstellen des Bundes 
eine Vollzugshilfe erarbeitet (BAFU, BAZL 2019). 

Die längs und quer zum Flugplatzareal verlaufenden Achsen im Vernet-
zungssystem der Wildtiere müssen funktionsfähig erhalten bleiben. 
Diese Achsen sollen wenn möglich mit Leitstrukturen so geführt werden, 
dass die Wildtiere während den Flugbetriebszeiten die Piste nicht que-
ren. Geeignete Massnahmen sind bei der ökologischen Aufwertung oder 
bei einer Umzäunung des Flugplatzes zu prüfen und ihre Wirksamkeit ist 
nachzuweisen. 

Angaben zu den auf der Karte mit Nummern markierten, von den Festle-
gungen betrof fenen Schutzgebieten: 

BLN: 1908 Oberengadiner Seenlandschaft und Bernina-
gruppe 

Moorlandschaft: 45 God da Staz/Stazerwald 

Auengebiet: 190 Isla Glischa-Arvins-Seglias 

 194 Flaz 

TWW: 14049 Champagna 

Jagdbanngebiet:  17 Bernina-Albris 

Der Schutz des Grundwassers hat im Bereich des Flugplatzareals eine 
hohe Priorität (Trinkwasserversorgung Oberengadin). Bei der Entwässe-
rung des Flugplatzes sind die im Generellen Entwässerungsplan der Ge-
meinde von 2008 aufgeführten Grundwasserschutzmassnahmen zu be-
rücksichtigen. 

Erschliessung: 

Die bestehende Strassenzufahrt zum Flugplatz bleibt unverändert. Die 
Einführung einer neuen Buslinie mit einer Wendeschleife auf dem Flug-
platzareal sowie die Erstellung zusätzlicher Parkplätze werden im Zu-
sammenhang mit der geplanten Erneuerung der Flugplatzinfrastruktur 
geprüf t. 
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 Begriffserklärungen zum Objektblatt 

 

Perimetergemeinden 
 

Gemeinden, auf deren Gebiet der im SIL festgelegte Flugplatzperi-
meter verläuft. Der Flugplatzperimeter umgrenzt das von den Flug-
platzanlagen beanspruchte Areal. 

 

Gemeinden mit Hinder-
nisbegrenzung 
 

Gemeinden, deren Gebiet von dem im SIL festgelegten Gebiet mit 
Hindernisbegrenzung betroffen ist. Das Gebiet mit Hindernisbegren-
zung entspricht bei konzessionierten Flugplätzen der äusseren Um-
grenzung der Hindernisbegrenzungsflächen gemäss Sicherheitszo-
nenplan nach Art. 42 des Luftfahrtgesetzes (LFG, SR 748.0); bei 
Flugfeldern der äusseren Umgrenzung der Hindernisbegrenzungsflä-
chen gemäss Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster nach Art. 62 
der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL, SR 
748.131.1). 

 

Gemeinden mit Lärm-
belastung 
 

Gemeinden, deren Gebiet von dem im SIL festgelegten Gebiet mit 
Lärmbelastung betroffen ist. Massgebend ist der Planungswert der 
Empfindlichkeitsstufe II gemäss Anhang 5 der Lärmschutzverord-
nung (LSV, SR 814.41). 

 

Verkehrsleistung 
- Ø 4 Jahre 
 

durchschnittliche Zahl der jährlichen Motorflugbewegungen der letz-
ten vier Jahre. 

- max. 10 Jahre 
 

grösste Zahl der jährlichen Motorf lugbewegungen in den letzten 
zehn Jahren (mit Betriebsjahr). 

- Datenbasis LBK 
 

Zahl der jährlichen Flugbewegungen mit Angabe des Referenzjah-
res, auf deren Basis der geltende Lärmbelastungskataster (LBK) be-
rechnet wurde. 

- Potenzial SIL 
 

Zahl der jährlichen Flugbewegungen, die im Koordinationsprozess 
als Richtwert für die künftige Entwicklung vereinbart wurde. Sie dient 
als Basis für die Berechnung der Lärmbelastungskurve. 

 

Festlegungen 
 

• Festsetzungen F 

• Zwischenergebnisse Z 

• Vororientierungen V 
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Festsetzungen 

F 
 

 Festsetzungen zeigen, wie raumwirksame Tätigkeiten aufeinander 
abgestimmt sind. Eine Abstimmungsanweisung kann als Festset-
zung bezeichnet werden, wenn 

• eine hinreichende Zusammenarbeit stattgefunden hat und 

• die materiellen Anforderungen an die Koordination erfüllt sind 
(Grobabstimmung). 

Gemäss Artikel 15 der Raumplanungsverordnung (RPV) darf ein 
konkretes Vorhaben erst festgesetzt werden, wenn ein Bedarf dafür 
besteht, eine Prüfung von Alternativstandorten stattgefunden hat, 
das Vorhaben auf den betreffenden Standort angewiesen ist, sich 
die wesentlichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt auf Grund der 
vorhandenen Grundlagen grob beurteilen lassen und wenn die Ver-
einbarkeit mit der massgeblichen Gesetzgebung voraussichtlich ge-
geben ist. 

Festsetzungen binden die Behörden in der Sache und im Verfahren; 
sie legen den räumlichen, zeitlichen und organisatorischen Rahmen 
fest, innerhalb welchem sich die Behörden bei der Erfüllung ihrer 
raumwirksamen Aufgaben zu bewegen haben. 

 

Zwischenergebnisse  

Z 

 

Zwischenergebnisse zeigen, welche raumwirksamen Tätigkeiten 
noch nicht in allen Teilen aufeinander abgestimmt sind. Eine Abstim-
mungsanweisung kann als Zwischenergebnis bezeichnet werden, 
wenn  

• die Zusammenarbeit eingeleitet ist und 

• noch nicht abschliessend beurteilt werden kann, ob die materiellen 
Anforderungen an die Koordination erfüllt sind. 

Zwischenergebnisse binden die Behörden im Verfahren und – soweit 

bereinigt – in der Sache; sie verpflichten die Behörden zur gegensei-
tigen Information, wenn sich die Umstände erheblich ändern. 

Prüfungsaufträge sind per Definition als Zwischenergebnis festge-

legt. 

Vororientierungen 

V  

Vororientierungen zeigen raumwirksame Tätigkeiten, welche erhebli-
che Auswirkungen auf die Nutzung des Bodens haben können, die 
sich aber noch nicht in dem für die Abstimmung erforderlichen Mass 
umschreiben lassen. Eine Abstimmungsanweisung kann als Vorori-
entierung bezeichnet werden, wenn 

• die vorgesehene raumwirksame Tätigkeit noch zu wenig bestimmt 
ist, um den überörtlichen Koordinationsbedarf zu ermitteln und 

• die Zusammenarbeit noch nicht eingeleitet ist. 

Vororientierungen binden die Behörden in der Regel im Verfahren; 

sie verpflichten die Behörden zur gegenseitigen Information, wenn 
sich die Umstände erheblich ändern. 
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